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Vorsicht vor den  
kleinen Blutsaugern

Zecken lauern in 
Wäldern und Wiesen

Zu den Risikogebieten 
zählt auch der Schönbuch

Nun ist wieder bei Waldspaziergängen und beim Spie-
len auf Wiesen Vorsicht geboten. Zecken lauern auf 
Gräsern, Sträuchern und im Unterholz. Sie werden 
beim Vorbeigehen abgestreift und beißen sich unbe-
merkt fest.
Zwei Erkrankungen können übertragen werden: die 
“Lyme“-Borreliose, eine Erkrankung, die durch Bakte-
rien ausgelöst wird, und die Frühsommer-Meningoen-
zephalitis (FSME); eine virusbedingte Hirnhautentzün-
dung. Mit Hautrötungen, Lähmungen im Gesicht und 
den Gliedmaßen sowie Herzschmerzen macht sich die 
Borreliose bemerkbar.
Als Spätfolgen können chronische Gelenkentzündun-
gen auftreten. Demgegenüber kann die FSME zur 
Entzündung der Hirnhäute, des Gehirns, der Nerven 
und des Rückenmarks führen. Bei schwerer Erkran-
kung droht die vollständige Körperlähmung. Zwischen 
100 und 300 Menschen erkranken jährlich an der 
FSME. Ein bis zwei Prozent sterben an dieser Form 
der Hirnhautentzündung.
Die Frühsommer-Meningoenzephalitis kann nicht me-
dikamentös behandelt werden, allerdings bietet der 
entsprechende Impfstoff effektiven Schutz.
Zwei Impfformen stehen zur Verfügung: Vorbeugend 
die Aktiv-Immunisierung, die drei Jahre wirkt. Eine 
andere Möglichkeit ist die passive Immunisierung kurz 
nach dem Zeckenbiss. Diese wirkt auch noch einige 
Tage nach dem Vorfall, allerdings nur zu 70 Prozent.
Vollständiger Impfschutz durch die Aktiv-Immunisie-
rung wird in drei Teilimpfungen erzielt. Die ersten 
beiden werden im Abstand von zwei bis zwölf Wo-
chen verabreicht, nach neun bis zwölf Monaten ver-
vollständigt die dritte Dosis die Grundimmunisierung. 
Personen, die kurzfristig eine Reise in Zeckengebiete 
planen, können eine “Schnellimpfung“ bekommen, die 
innerhalb von drei Wochen für einen ausreichenden 
Schutz sorgt.
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Radfahren und 
Mountainbiking 
im Wald
Bitte Rücksicht auf 
 Natur und  Spaziergänger 
nehmen!
Der Schönbuch ist ein wunderbares Gebiet für Rad-
fahrer und Spaziergänger. Schaichtal, Goldersbachtal, 
Kirnbachtal, um nur einige zu nennen, sind beliebte 
Strecken für Radler und Wanderer. Leider kommt es 
dabei immer wieder zu Konflikten, die eigentlich nicht 
sein müssten. Nehmen Sie deshalb beim Radfahren 
und Mountainbiking im Wald bitte Rücksicht auf die 
anderen Naturfreunde und die Umwelt.

Wald ist mehr als ein Freizeitpark
Wald ist - Natur genießen, - Ruhe finden, - richtig 
entspannen, - tief Luft holen, - weg sein vom Ver-
kehr, - die Hektik zu Hause lassen.., also der ideale 
Freizeitpark, oder? 
Einer Umfrage zu Folge besuchen in Baden-Würt-
temberg über 6 Mio. Menschen einmal wöchentlich 
den Wald, um sich zu erholen. Dabei sollte es je-
dem bewusst sein, dass der Wald mehr ist als Wan-
derweg, Liegewiese oder Grillplatz. Der Wald ist ein 
großflächiges, funktionierendes Ökosystem. Er schützt 
unsere natürlichen Lebensgrundlagen Wasser, Boden, 
Klima und Luft. Er bindet das Treibhausgas Kohlen-
dioxid (CO2) und produziert dabei Sauerstoff sowie 
den umweltfreundlichen Rohstoff Holz. Er ist Refugi-
um einer reichhaltigen Pflanzen- und Tierwelt. Wegen 
dieser vielfältigen Aufgaben müssen bei der Freizeit-
gestaltung im Wald gewisse Grundregeln eingehal-
ten werden. Für das gesunde und umweltfreundliche 
Radfahren bedeutet dies: Rücksicht nehmen auf die 
Lebensgemeinschaft Wald und die anderen Waldbesu-
cher, also mit dem Fahrrad oder Mountainbike immer 
auf ausreichend breiten Wegen bleiben.

Waldbesucher unter sich
Viele Menschen suchen Ausgleich, Ruhe und Erholung 
bei Spaziergängen im Wald. Dieses Erholungsbedürfnis 
wird stark beeinträchtigt, wenn einzelne Radlerinnen 
oder Radler verbotenerweise Fußpfade und schmale 
Wege benutzen oder mit hoher Geschwindigkeit an 
Spaziergängern vorbeiflitzen. Fußgänger haben auch 
im Wald Vorrang vor Radlern. Nur mit Rücksichtnah-
me finden alle Ihre Erholung. 
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Gemeinderatssitzung 
Einladung zu der am Dienstag, 10.04.2018, 19:00 Uhr 
im Rathaus, Sitzungssaal, stattfindenden Sitzung des 
Gemeinderates

Tagesordnung:
1. Einwohnerfragestunde
2. Bekanntgabe der in der letzten nichtöffentlichen Sit-

zung gefassten Beschlüsse
3. Allgemeiner Kanalisationsplan (AKP) der Gemeinde 

Dettenhausen - Vorstellung der Aktualisierung
4. Haushaltsplan 2018 - Vorberatung des Ergebnishaus-

halts - Vorberatung des Finanzhaushalts - Vorbera-
tung der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Wasser-
versorgung und Abwasserbeseitigung - Finanzplanung 
für die Jahre 2019 - 2021

5. Errichtung der Anstalt ITEOS durch Beitritt der 
Zweckverbände KDRS, KIRU und KIVBF zur Da-
tenzentrale Baden-Württemberg und Vereinigung der 
Zweckverbände KDRS, KIRU und KIVBF zum Ge-
samtzweckverband 4IT am 01.07.2018

6. 1. Änderung des Bebauungsplanes Weiler Weg im 
beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB (Bebau-
ungsplan der Innenentwicklung) - Aufstellungs- und 
Auslegungsbeschluss

7. Kommunale Bedarfsplanung für das Kindergartenjahr 
2018/2019

8. Notwendiger Ausbau der Kleinkindbetreuung
9. Bauantrag für den Neubau eines Wohnhauses mit 

Carport und Abbruch des bestehenden Gebäudes auf 
dem Grundstück Flurstück Nr. 589, Uhlandstraße 2

10. Erstellung eines Gartenhauses (Geschirrhütte) auf 
dem Grundstück Flurstück Nr. 364, Mühlhaustraße 
18 - Abweichung vom Bebauungsplan Sauwasen-Ost

11. Antrag auf Errichtung eines Gerätehauses und Ge-
wächshauses auf dem Grundstück Oskar-Klumpp-
Straße 9

12. Mitteilungen der Verwaltung
13. Anfragen durch die Gemeinderäte

Thomas Engesser
Bürgermeister

Erläuterungen zur Tagesordnung
TOP 3
Im Jahr 2015 wurde ein Ingenieurbüro mit der Aktuali-
sierung des Allgemeinen Kanalplanes sowie der Neuauf-
stellung der Schmutzfrachtberechnung beauftragt. Nach 
aufwändigen zusätzlichen Bestandserhebungen und Ab-
stimmungsgesprächen liegen nun die Ergebnisse vor 
und werden in der Gemeinderatssitzung vorgestellt.

TOP 4
Krankheitsbedingt leider später als gewohnt, wird sich 
der Gemeinderat in einer ersten Lesung mit dem Haus-
haltsplan 2018 befassen. Nach der Umstellung auf das 
neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR) zum 01.01.2018 
stehen die Vorberatungen des Ergebnishaushalts, des 
Finanzhaushalts sowie die Wirtschaftspläne der Eigenbe-
triebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung und 
die Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2021 auf der 
Tagesordnung.

TOP 5
Die Gemeinde ist Mitglied im Zweckverband Kommuna-
le Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm (KIRU). Zur 
langfristigen Gewährleistung der Wirtschaftlichkeit auf 
dem Gebiet der kommunalen Datenverarbeitung ist ein 
Beitritt des KIRU zur Datenzentrale Baden-Württemberg 
und die Vereinigung der weiteren Rechenzentren im Land, 
KDRS und KIVBF, zu einem Gesamtzweckverband 4IT 
zum 01.07.2018 geplant. Nach dem Beschlussvorschlag 
ist vorgesehen, den Bürgermeister zu beauftragen, in 
der Verbandsversammlung des Zweckverbandes KIRU 
zusammen mit den anderen Vertretern der Mitglieds- 
gemeinden die Organe des Zweckverbandes zum Vollzug 
aller hierzu notwendigen Handlungen zu bevollmächtigen.

TOP 6
Mit der Zulassung eines weiteren Gebäudes auf dem 
Grundstück Weiler Straße, Flurstück Nr. 2260/5 kann 
durch die geplante Grundstücksteilung zusätzlicher 
Wohnraum geschaffen und eine städtebaulich vertretbare 
Nachverdichtung erreicht werden. Für die vom Bebau-
ungsplan Weiler Weg abweichende Bebauung muss der 
Bebauungsplan geändert werden. Dazu wird das erfor-
derliche Verfahren eingeleitet.

TOP 7
Dem Gemeinderat wird die örtliche Bedarfsplanung für das 
Kindergartenjahr 2018/2019 zur Zustimmung vorgelegt

TOP 8
Aufgrund des steigenden Bedarfs an Kleinkindbetreu-
ungsplätzen wird der Gemeinderat über mögliche Aus-
bauvarianten beraten und das weitere Vorgehen be-
schließen.

Zweckverband Bauhof Dettenhausen-Waldenbuch

Mitgliederversammlung 

Einladung zu der am Mittwoch, den 11. April 2018,  
19.00 Uhr, im Rathaus Dettenhausen, Sitzungssaal, 
stattfindenden Sitzung der Verbandsversammlung des 
Zweckverbands Bauhof Dettenhausen - Waldenbuch

Öffentlich:
1. Bauhofneubau

a) Informationen über den aktuellen Sachstand
b)  Beauftragung des Büro g² mit der Qualitätskont-

rolle während der Bauphase
2. Mitteilungen der Verbandsverwaltung
3. Anfragen durch die Verbandsvertreter

Thomas Engesser
Verbandsvorsitzender

Herzlichen Glückwunsch
Herr Roland Gutmann, vollendet am 11.04.2018 sein 
79. Lebensjahr.

Die Gemeinde gratuliert dem Jubilar recht herzlich 
und wünscht ihm für die weitere Zukunft alles Gute.

Thomas Engesser
Bürgermeister
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Artikel „Zecken lauern in Wäldern und Wiesen“

Wird die Krankheit im Falle einer “Lyme“-Borreliose 
rechtzeitig erkannt, können Antibiotika weiterhelfen. Ei-
nen Impfschutz gibt es zurzeit noch nicht. 
FSME-Gebiete liegen vor allem in Süddeutschland. Im 
europäischen Ausland sind hauptsächlich einige Regi-
onen in Österreich, Tschechien, Slowenien, Russland, 
Südschweden und Finnland betroffen.
Wer in den entsprechenden Gebieten wohnt oder ei-
nen Urlaub verbringen möchte, dem wird geraten, sich 
rechtzeitig impfen zu lassen. Empfehlenswert ist es, die 
FSME-Schutzimpfung vor der Zecken-Saison durchzu-
führen, die von April bis einschließlich Oktober reicht.
Teilweise übernehmen die Krankenkassen die Kosten 
für Versicherte, die in Deutschland in von FSME-Viren 
befallenen Gebieten wohnen oder hier ihren Urlaub ver-
bringen. Welche Gebiete dies genau sind, darüber klärt 
der Arzt auf. Für Versicherte, die wegen eines Zeckenri-
sikos am Arbeitsplatz geimpft werden müssen, trägt der 
Arbeitgeber die Kosten.
Um bei Spaziergängen in Wäldern und Wiesen schon 
äußerlich einen gewissen Schutz gegen die lauernden 
Zecken zu gewährleisten, wird empfohlen, zusätzlich zu 
den Impfmaßnahmen Insektenabwehrmittel anzuwenden 
und lange Hemden und Hosen zu tragen.
Mehr Informationen zu der Gefahr durch Zecken und mög-
liche Schutzmaßnahmen finden Sie unter www.zecken.de.

Fortsetzung von Seite 1

Artikel „Radfahren und Mountainbiking im Wald“

Vorausblickend fahren
Die meisten Waldwege haben Wegeoberflächen aus 
feinem Splitt. Das bedeutet lange Bremswege. Auch 
abends oder am Wochenende kann der Radlerin oder 
dem Radler in einer unübersichtlichen Kurve ein Lang-
holzfahrzeug begegnen. Wer hier mit hohem Tempo ab-
wärts fährt, spielt mit seinem Leben. 

Schutz der Vegetation und des Bodens
Waldbäume brauchen Jahrzehnte, bis sie Früchte und 
Samen bilden. Viele Arten fruchten nur einmal oder we-
nige Male im Jahrzehnt. Aus kleinen Keimlingen entsteht 
der Wald der nächsten 150 Jahre! Die Bodenvegetation 
beherbergt viele gefährdete Pflanzenarten. Sie ist emp-
findlich und darf nicht „unter die Räder kommen“! Die 
obere Sicht eines Waldbodens ist ein grobkomplexes 
System. Hier wird Streu zersetzt und zu Nährstoffen 
aufbereitet. Hier werden Schadstoffe gefiltert. Ein qm 
Waldboden enthält mehr Organismen als Menschen auf 
der Erde leben! Befahren des Waldes und Bremsspuren 
ziehen Schäden wie Erosion und Verdichtung nach sich. 

Ruhe fürs Wild
Wild gehört zum Wald. Begegnungen mit Waldbesuchern 
lösen Fluchtreflexe aus. Flucht heißt Energieverbrauch. 
Höherer Energieverbrauch bedeutet aber Verbiss und 
Schäden an der Waldvegetation. Das Wild hat sich an 
den Menschen gewöhnt, so lange er auf den regel-
mäßigen frequentierten Hauptwegen bleibt. Wer abseits 
von Wegen Rad fährt, stört das Wild - oft ohne es zu 
merken - und schadet dadurch dem Wald.

Und so sagt es das Gesetz: 
Das Landeswaldgesetz Baden-Württemberg bestimmt 
zum Radfahren im Wald: Radfahren ist nur auf befes-
tigten Wegen und Straßen erlaubt (Mindestbreite 2 m). 
Auf unbefestigten Trassen im Wald, Fußwegen, Sport- 
und Lehrpfaden sowie abseits der befestigten Wege 
ist Radfahren verboten und wird mit Bußgeld bedroht. 
Das Radfahren auf befestigten Wegen muss so erfolgen, 
dass Sicherheit und Erholung anderer Waldbesucher 
nicht beeinträchtigt werden. Beim Begegnungsverkehr 
hat der Fußgänger Vorrang. 
Quelle: Landesforstverwaltung

Im Interesse der  
Grundstückseigentümer

Gebäudeaufnahmen 
für das Liegenschafts-
kataster

Das Liegenschaftskataster ist das vollständige amtliche 
Flurstücksverzeichnis. Es enthält die Beschreibung und 
Darstellung aller Flurstücke und der Gebäude nach ihrer 
Lage und räumlichen Abgrenzung in der Örtlichkeit. Die-
se Angaben im Liegenschaftskataster werden durch die 
Errichtung oder durch die Veränderung eines Gebäudes 
überholt und unrichtig. Aus diesem Grund müssen u.a. 
Gebäudeaufnahmen vorgenommen werden, um das  
Liegenschaftskataster wieder auf den aktuellen Stand zu 
bringen.

Warum wird eine Gebäudeaufnahme durchgeführt?
- Liegenschaftskataster und Grundbuch bilden zusam-

men den einzigen vollständigen Nachweis über die 
Grundstücke, deren Lage und Größe und über die 
Lage der Gebäude auf Grundstücken.

- Liegenschaftskataster und Grundbuch liefern einen 
entscheidenden Beitrag zur Rechtssicherheit am 
Grundeigentum.

Nachruf
Die Freiwillige Feuerwehr Dettenhausen trauert um 
ihren Ehrenfeuerwehrmann

Heinz Deyle
der am 29. März 2018 verstarb. Heinz Deyle war 
über 51 Jahre Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr.

Die Freiwillige Feuerwehr Dettenhausen verliert mit 
Heinz Deyle einen engagierten und zuverlässigen 
Feuerwehrkameraden.

Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Frau und allen 
Familienangehörigen. 

Michael Burkhardt Thomas Engesser
Feuerwehrkommandant Bürgermeister
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- Die Gebäudeaufnahme für das Liegenschaftskataster 
erfasst das Gebäude nach der endgültigen Fertigstel-
lung. Vermessungen, die zur Planung oder laufenden 
Bauüberwachung durchgeführt werden, können die 
Gebäudeaufnahme für das Liegenschaftskataster nicht 
ersetzen.

Das Liegenschaftskataster wird von vielen Stellen ge-
nutzt. Dabei sind besonders Planer und Versorgungs-
unternehmen auf ein aktuelles Liegenschaftskataster 
angewiesen, da z.B. städtebauliche Planungen sowie 
Planungen von Strom-, Gas- und Wasserleitungen eine 
korrekte Darstellung der Gebäude voraussetzen.
Das Grundbuch enthält Angaben zu den Eigentümern und 
zu den Rechten und Belastungen eines Grundstücks.

Was wird bei einer Gebäudeaufnahme gemacht?
Die Aufnahme eines Gebäudes für das Liegenschaftska-
taster umfasst folgende Aufgaben:
- Benachrichtigung der Eigentümer des Grundstücks vor 
der Einmessung des Gebäudes. Vor dem Betreten des 
Grundstücks meldet sich das Vermessungspersonal 
an. Die Anwesenheit des Eigentümers bei den Vermes-
sungsarbeiten ist nicht erforderlich. Das Vermessungs-
personal ist berechtigt, das Grundstück zu betreten.

- Ermittlung der Länge der Gebäudeseiten
- Einmessung der Lage des Gebäudes innerhalb des 
Flurstücks

- Beschreibung des aufgenommenen Gebäudes in einem 
Veränderungsnachweis

- Darstellung des Gebäudes in den Karten und Büchern 
des Liegenschaftskatasters

Wer führt eine Gebäudeaufnahme durch?
Die Vermessungsverwaltung (seit der Verwaltungsreform 
ist für Dettenhausen das Landratsamt Tübingen, Abtei-
lung Vermessung und Flurneuordnung zuständig) und 
öffentlich bestellte Vermessungsingenieure nehmen die 
Gebäude auf Antrag oder von Amts wegen. Ein Antrag 
ist nicht zwingend erforderlich.

Wann wird eine Gebäudeaufnahme vorgenommen?
Das Gebäude wird entweder auf Antrag oder nach des-
sen Fertigstellung von Amts wegen möglichst zeitnah 
nach dessen Fertigstellung aufgenommen.

Was kostet eine Gebäudeaufnahme?
Die Gebührenhöhe bemisst sich nach den Baukosten.
Nach dem derzeit gültigen Gebührenverzeichnis des 
Landes Baden-Württemberg mit Stand vom 25.04.2015 
entstehen für Gebäudeaufnahmen folgende Gebühren:

Wer schuldet die Gebühr?
Die Gebührenpflicht des Eigentümers ergibt sich aus 
dem Interesse an der Sicherung des Eigentums an 
Grundstück und Gebäuden und der Vollständigkeit und 
Richtigkeit des Liegenschaftskatasters.

Informationen
Weitere Informationen erhalten Sie beim Landratsamt 
Tübingen, Abteilung Vermessung und Flurneuordnung.
Tel. 07071-207-4210, E-Mail: vermessung@kreis-tübin-
gen.de, Internet: www.kreis-tuebingen.de

Die Polizei bittet um  Mithilfe

Beschädigung einer 
Station des Premium-
wanderweges
Im Waldgebiet östlich von Det-
tenhausen auf der Gemarkung 
Waldenbuch verläuft ein Premi-
umwanderweg, zu dem auch 
ein von Dettenhausen ausge-
hender Zuweg, der noch be-
schildert wird, führt. 
In der Zeit vom Dienstag, 27.03., 14:00 Uhr bis zum 
Mittwoch, 28.03., 7:30 Uhr haben bislang unbekannte 
Täter eine Station des Premiumwanderwegs mutwillig 
beschädigt. Die neu aufgebaute Station, ein Buch, auf 
welchem sich die Wanderer über die Natur informieren 
können, wurde zerrissen und die Befestigungen beschä-
digt. Die Station befindet sich in Verlängerung der Stra-
ße „Breitwasenring“ im Waldgebiet. 
Die Stadt Waldenbuch und die Polizei bitten die Bevöl-
kerung um Mithilfe bei der Aufklärung dieser Straftat. 
Zeugen werden gebeten, sich beim Ordnungsamt der 
Stadt Waldenbuch, Tel. 1293-20 oder beim Polizeiposten 
Waldenbuch Tel. 52699-0 zu melden.

Abfuhrtermine und Öffnungszeiten
Biotonne Altpapiertonne
Dienstag, 17.04.2018 Montag, 09.04.2018
Mittwoch, 02.05.2018 Montag, 07.05.2018

Restmüll Problemstoffsammelstelle
Freitag, 13.04.2018 Freitag, 06.04.2018
Freitag, 27.04.2018 15:00 – 17:00 Uhr

Gelber Sack Häckselgut-Lagerplatz
Samstag, 07.04.2018 Montag - Samstag
Freitag, 20.04.2018 8:00 – 20:00 Uhr

Müllwecker
Gerne informiert Sie der Abfallwirtschaftsbetrieb nach 
einer Registrierung auf www.abfall-kreis.tuebingen.de 
per E-Mail rechtzeitig vor der Leerung Ihrer Abfall-
behälter bzw. vor der Sammlung spezieller Abfälle.

Fundsachen
Schlüsselring mit 4 Schlüsseln und 3 Anhängern
1 große Filztasche
1 Ohrhänger
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Schulnachrichten

Oskar-Schwenk-Schule
Grund-, Werkreal- und
Realschule Waldenbuch

Riesenerfolg für unsere Tennis-Kids
Oskar-Schwenk Grundschüler werden Kreissieger bei 
Jugend trainiert für Olympia-Kleinfeldtennis
Die Teilnahme am Wettbewerb Jugend trainiert für Olym-
pia-Kleinfeldtennis gehört mittlerweile schon zum festen 
Bestandteil unseres sportlichen Schullebens.
So wurden auch in diesem Jahr wieder fünf Tenniskin-
der mit ihrem Trainer Herrn Halverscheidt nach Weil im 
Schönbuch zum Kreisfinale entsandt.
Dort gab es viele spannende Begegnungen, die die 
OSS-Kinder für sich entscheiden konnten.
Damit hat sich das Team für das Regierungspräsidiums-
finale am 11. April 2018 in Stammheim qualifiziert.
Herzlichen Glückwunsch zu diesem großen Erfolg!
Wir danken dem Trainer Herrn Halverscheidt für sein En-
gagement, den Eltern für Ihre Unterstützung und Herrn 
Giersdorf, der als Begleiter mit vor Ort war.
Zum erfolgreichen Tennis-Team gehören:
Luca Wörner, Vincent Reber, Simon Knerr, Katharina Kett 
und Fabio Wörner
Nicole Sattler

Notdienste

Notrufnummern
Polizei 110
Notruf (Feuerwehr u. Rettungsdienst/Notarzt) 112

Ärztlicher Notfalldienst
Wochenende/Feiertag:
Freitag 16 - 23 Uhr, Vorfeiertag 19 - 23 Uhr, Samstag/Sonn-
tag/Feiertag 8 - 23 Uhr ist die Notfallpraxis an der Filder-
klinik besetzt. Begeben Sie sich bitte ohne Voranmeldung 
dorthin: Im Haberschlai 7, Filderstadt-Bonlanden. Sie be-
nötigen für den Notdienst Ihre Krankenversicherungskar-
te. Wegbeschreibung zur Filderklinik ab Dettenhausen
In Waldenbuch bei der Tankstelle rechts nach Nürtingen, 
Ausschilderung zur Burkhardtsmühle folgen, dort links 
nach Filderstadt-Plattenhardt, am Ortseingang von Filder-
stadt-Plattenhardt geradeaus, Klinik auf der rechten Seite.
Montag bis Donnerstag
gilt für alle Notfälle ab 19 Uhr die Vermittlung über die 
Leitstelle unter Tel. 116 117.
Für dringende Hausbesuche erreichen Sie zur Vermitt-
lung des Hausbesuchs die Leitstelle des DRK ebenfalls 
unter der Telefonnummer 116 117.
In lebensbedrohlichen Fällen alarmieren Sie bitte den 
Rettungsdienst unter der Notrufnummer 112.

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Vermittlung der zuständigen Notfallpraxis 116 117

Notdienste der Kreisärzteschaft Tübingen
Rufbereitschaft von 19 bis 7 Uhr 07071 791071

Krankentransporte
07071 19222

Zahnärztlicher Notdienst
Zu erfragen unter Tel.-Nr. 01805 911670

Kinderärztlicher Notdienst
in der Kinderklinik, Kreiskrankenhaus Böblingen
Montag bis Freitag ab 19.30 Uhr
Samstag ab 9.00 Uhr (keine Voranmeldung)

Diakoniestation
Diensthabende Pflegefachkraft, Telefon 6697-300

Polizeiposten und Freiwillige Feuerwehr
Polizeiposten Dettenhausen 07157 535220
Polizeirevier Tübingen 07071 972-8660
Feuerwehrkommandant M. Burkhardt 07157 7054574
Stv. FW-Kommandant D. Bauer 0176 62008318
Stv. FW-Kommandant H. Mögle 07157 532089

Störungsdienste
Gas
EnBW 0711 28944250

Wasserrohrbruch
Ortsbauamt Dettenhausen 07157 126-50
Ammertal-Schönbuchgruppe 0800 8151815

Stromausfall
Stadtwerke Tübingen 07071 157-111

Wohnungseinbrüche passieren zu jeder Tageszeit. 

Einbrecher sind 
tag- und nachtaktiv.

www.polizei-beratung.de
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Amtsblatt
Dettenhausen Donnerstag, 5. April 2018

Apothekennotdienste
Die Notdienstbereitschaft beginnt am angegebenen 
Tag um 8:30 Uhr morgens und endet um 8:30 Uhr 
am folgenden Tag. Außerhalb der gesetzlichen La-
denschlusszeiten beträgt die Notdienstgebühr 2,50 €.
Kostenfreie Festnetz-Rufnummer: 0800 00 22833

Freitag, 06.04.2018 
Waldburg-Apotheke
Böblingen, Postplatz 14
Tel. 07031 25043

Samstag, 07.04.2018
Apotheke im Forum Hinterweil
Sindelfingen (Hinterweil), Nikolaus-Lenau-Platz 21
Tel. 07031 383055

Apotheke am Eichle
Schönaich, Holzgerlinger Straße 3
Tel. 07031 4149777

Sonntag, 08.04.2018
Apotheke 42
Böblingen, Poststraße 42
Tel. 07031 204360

Montag, 09.04.2018
Stern-Apotheke im Stern-Center
Sindelfingen, Mercedesstraße 12
Tel. 07031 878500

Dienstag, 10.04.2018
Apotheke an der Schwabstraße 
Böblingen, Schwabstraße 21
Tel. 07031 224085

Mittwoch, 11.04.2018
Paracelsus-Apotheke
Böblingen, Berliner Straße 28
Tel. 07031 227333

Donnerstag, 12.04.2018
Pinguin-Apotheke
Sindelfingen (Maichingen), Berliner Straße 24
Tel. 07031 765222

Achten Sie auf eine gute 

Sichtbarkeit Ihrer 

Hausnummer 
bei Tag & Nacht


